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Annahmen und Vermittlungen von Spenden - Mai 2012 
Vorlagen-Nr.: 

044/2012-ö-12 

Az.: I-960.041 

 

Gremium: Zweck: Art: Datum: 

Gemeinderat Entscheidung öffentlich 10.05.2012 

 

Dezernat - Amt Abteilung: Sachbearbeiter: 

I - Hauptamt Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit Frau Stefanie Schmid 

 
 
Beschlussantrag:  
 
Der Gemeinderat stimmt der Vermittlung und Annahme von Spenden mit einem Einzelwert von bis 
zu 100,00 Euro und jeweils über 100,00 Euro gemäß den Anlagen 1 und 2 zu. 
      
 
Ziel: 
 
      
 
 

Auswirkungen auf 

 

Finanzen 

Die Maßnahme/das Projekt hat finanzielle Auswirkungen: ja  (s. Anlage 0); nein  

Für die Maßnahme/das Projekt sind über- oder 
außerplanmäßige Ausgaben notwendig: 

ja , insgesamt       Euro;  
nein  

Die Maßnahme/das Projekt ist eine Einzelmaßnahme: ; ist Teil einer Gesamtmaßnahme:  

Die Umsetzung der Einzelmaßnahme/Gesamtmaßnahme  belastet  entlastet den städtischen 
Haushalt im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015 mit voraussichtlich insgesamt: 

      Euro 
(falls es sich bei der Maßnahme um einen Teil der Gesamtmaßnahme handelt, sind hier die Kosten des Gesamtprojektes 
(Investitions-und Folgekosten) genannt (ev. Einnahmen sind berücksichtigt) 
 

Personal Kinder, Familie, Senioren 

      
 

      

 

Umwelt und Verkehr Wirtschaft und Tourismus 
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Sachverhalt:  
 
Durch die Einfügung des Absatzes IV in § 78 der Gemeindeordnung im Februar 2006 wurde das 
Verfahren für die Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Spenden grundsätzlich gesetzlich 
festgeschrieben. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.09.2006 dem von der Verwaltung für die Behandlung 
von Spendeneingängen und Spendenvermittlungen vorgeschlagenen Verfahren zugestimmt. 
 
Gemäß dieser Regelung muss der Gemeinderat über die Annahme beziehungsweise die 
Vermittlung von Spenden entscheiden. 
 
Der Gemeinderat wird um entsprechende Zustimmung gebeten. 
 
 
Zeitliche Umsetzung:  
 
      
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 - Annahme und Vermittlung einer Spende oder ähnlichen Zuwendung (bis 100,-- Euro) 
Anlage 2 - Annahme und Vermittlung einer Spende oder ähnlichen Zuwendung (über 100,-- Euro) 
 
 
 


	Zuständig
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Text35
	Text34
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Text3
	Kontrollkästchen7
	Kontrollkästchen8
	Text4
	Sachverhalt
	text8
	Anlage

